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Au choeur de V^zelay revint la mission d’annoncer Forientation qu’allait 
bientot prendre Farchitecture du duch£. En Bourgogne comme en Italie 
septentrionale, en Languedoc, en Espagne, en Rhönanie et dans Fordre 
cistercien Fogive ni le pilier compose ne constituerent les 61£ments g£n£ra- 
teurs d’une nouvelle conception de la bätisse et d’un nouveau style monu
mental. L’articulation des supports, des murs et des voütes, reprise par les 
constructeurs au XIe siede et g^neralisee par eux au XIIe dait un trait 
roman, 14gu£ par les grands ancetres de la Rome imperiale, et ne condui- 
sait pas nicessairement au gothique. Ce dernier ne saurait etre seulement 
defini par une plastique heritee de l’äge antdieur. Sa naissance fut condi- 
tionnee par la desagregation et Fan^antissement progressifs des murs 
d’enveloppe, finalement r^duits ä de simples clötures en pierre et surtout 
en verre. Les expdiences r&terees des Normands, des Anglais, des Franco- 
Picards et des Remois pouvaient seules aboutir ä cette solution radicale, 
alors inoui'e dans Fhistoire de Farchitecture.

Le livre de M. Schiink ne nous offre pas un tableau complet de Farchi
tecture religieuse dans la Bourgogne septentrionale entre 1150 et 1200. 
On y trouve uniquement quelques idees generales et quelques exemples 
typiques en dehors de Fanalyse critique et salutaire de trois ^difices 
majeurs. Mais il complde et rectifie au besoin les deux syntheses magis- 
trales auparavant publikes par M. Jean Vallery-Radot11 et par M. Robert 
Branner, ce dernier au debut de son volume sur le gothique bourguignon. 
On en sait beaucoup de gr£ a l’auteur. On est maintenant persuad£ qu’il 
est de taille ä accomplir une brillante carriere scientifique.

Pierre Heliot, Paris

Georg Droege, Landrecht und Lehnrecht im hohen Mittelalter, Bonn 
(Röhrscheid) 1969, 242 S. 8°. (= Veröffentlichung des Instituts für ge
schichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn)

Der Verfasser dieser 1965 der Rheinischen Friedrich Wilhelms-Univer
sität zu Bonn als Habilitationsschrift vorgelegten Untersuchung hat sich 
zum Ziel gesetzt, Begriffe der mittelalterlichen Verfassung auf den Rechts
grund zurückzuführen, aus dem sie erwachsen sind. Wie es durch die Quel
lenlage nahegelegt wird, geht er dabei in seinen Überlegungen von dem 
Verhältnis land- und lehnrechtlicher Elemente in den Rechtsspiegeln (vor 
allem dem Sachsenspiegel) aus und behandelt nach einer kurzen methodo
logischen Einleitung (S. 9-20) im ersten Teil (S. 21-79) Unterschiede und

11 Dans le Congr^s archlol. de France, t. CXVI, 1958, p. 9 sqq.
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Gemeinsamkeiten beider Rechte an den Beispielen der sozialen Gruppen, 
des Gerichtswesens und des Königtums. In Ablehnung der Theorie der 
Rechtskreise, die sich allmählich aus dem Landrecht herausgebildet hätten 
(S. 77), kommt D. zu dem Ergebnis, daß die Rechtsspiegel Formen land- 
und lehnrechtlicher Herrschaft gegenüberstellen, die sich vor allem durch 
die Haltung zum Begriff des Eigens und des Erbes unterscheiden. Die 
landrechtliche Herrschaft stellt sich dabei ursprünglich als autogene Ver
fügung über Eigen dar, während lehnrechtliche Herrschaft immer abge
leitet und verliehen ist. Erst das 12. und 13. Jh. bringen eine Verzahnung 
beider Bereiche, indem sowohl landrechtliche Herrschaft über Eigen in 
lehnrechtliche Formen gekleidet, wie der landrechtliche Gedanke des Erbes 
in das Lehnrecht aufgenommen wird.

Der zweite und dritte Teil (S. 80-165 bzw. S. 166-213) sollen dann 
für das Rheinland und Westfalen an konkreten Beispielen die theoreti
schen Ausführungen belegen, um die Verbindlichkeit des in den Rechts
spiegeln niedergelegten Denkens zu demonstrieren. D. behandelt dabei 
vor allem sehr anschaulich die Ausbildung von Herrschaft aus ihren auto
genen Wurzeln und geht der Entwicklung der Landeshoheit für Köln und 
Münster sowie die gräflichen Territorien nach, wobei er im letzteren Fall 
beweisen kann, daß gräfliche Rechte nur dort zur Territorienbildung führ
ten, wo sie durch genügenden Eigenbesitz eine Stütze fanden (S. 105 f., 
154 ff.). Eigen und Erblichkeit des Besitzes sind auch die Kriterien für Be
freiung und sozialen Aufstieg der aus der Hörigkeit stammenden Bevöl
kerungsschichten, deren landrechtliche Bindung an den Herrn durch das 
Lehnrecht gelockert wird (S. 111-124). Paradoxerweise zeigt sich hier so
mit der umgekehrte Vorgang wie bei Fürsten und Grafen, deren autogen 
erwachsene landrechtliche Stellung dem König nur über das Lehnsband 
eine Einflußnahme ermöglicht (S. 81-107). Auch in dem Wandel der Amts
vogtei zur Schutzvogtei und den damit verbundenen Territorialisierungs
tendenzen kommen landrechtliche Elemente zum Ausdruck (S. 124-132), 
doch vernachlässigt D. hier wie bei den Ausführungen über die Landes
hoheit die Bedeutung der königlichen Verleihungen. Denn da die Vogtei, 
soweit sie eine Gerichtsbarkeit über Freie ausübt, eine Immunitätsgerichts
barkeit darstellt, die eine Immunitätsverleihung voraussetzt, kann man sie 
in diesem Fall wohl nicht so ohne weiteres als nicht weiter ableitbar an- 
sehen, mögen in der Praxis damit auch grundherrliche Ansprüche zusam
mengeflossen sein.

Im dritten Teil verdienen zusätzlich die Abschnitte über Frei- und 
Gogerichte und die damit verbundenen Probleme (S. 192-213) eine be
sondere Beachtung. Nach D. verdanken beide ihr Entstehen autogener 
Wurzel; dem widerspricht auch nicht die Verbindung von Freigericht und 
Königsbann, die sich nicht als Relikt aus karolingischer Zeit, sondern viel
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mehr als Neuschöpfung des 12. Jahrhunderts erklärt (S. 203), mit deren 
Hilfe sich der weltliche Adel gegen die Aushöhlung seiner Gerichtsbarkeit 
durch die Gografschaften der geistlichen Fürsten zur Wehr setzte (S. 211).

Im vierten Teil (S. 214-221) versucht D., die aus den landschaftlichen 
Erscheinungsformen von Land- und Lehnrecht gewonnenen Einsichten in 
den großen Zusammenhang mittelalterlichen Verfassungslebens einzu
bauen. Dabei zeigt sich, daß die aus dem Sachsenspiegel übernommene 
Terminologie ihre Anwendbarkeit auf die Verhältnisse Westfalens und 
des Rheinlandes, wenn auch in unterschiedlichem Maß, bewiesen hat. 
Während dort das Landrecht über das Lehnrecht dominiert, sind für das 
Rheinland die lehnrechtlichen Elemente im Sozialaufbau bestimmend ge
blieben, was sich in der Verschiedenartigkeit des sozialen Aufstiegs der 
unfreien Bevölkerung (S. 216), aber etwa auch in der Verschiedenartigkeit 
der herzoglichen Stellung des Erzbischofs von Köln und des Bischofs von 
Münster (S. 219) äußert.

Auf die Gesamtheit der Verfassung des mittelalterlichen Reichs bezogen 
wird aber m. E. einer zu starken Schematisierung Raum gegeben, wenn 
abschließend die Zeit der Ottonen im Unterschied zu der der Karolinger, 
Salier und Staufer als überwiegend durch landrechtliche Elemente be
stimmt angesehen wird, abgesehen davon, daß damit für das 10. Jh. ein 
nicht quellengemäßer Terminus Verwendung findet. D. stützt seine Argu
mentation vor allem auf die angeblich stärkere Erblichkeit der Grafschaf
ten in ottonischer Zeit, in der landrechtliche Einflüsse deutlich würden, und 
auf die Verfassung des Reichskirchensystems. Gerade das auf S. 128 zi
tierte Weistum von 951 zeigt aber, daß selbst bei den Klöstern die könig
liche Herrschaft zum Großteil nicht einer Verfügung über Eigen entsprach, 
und auch, was die Grafschaftsverfassung betrifft, sollten Verleihungen wie 
die Heinrichs II. an Paderborn 1011 und 1021, von denen der Verf. selbst 
bemerkt, daß sie nicht mit einem Aussterben der Grafenfamilie Zusam
menhängen (S. 172), etwas vorsichtig machen. Diese eher am Rande vor
gebrachten Einwände (unter einigen Druckfehlern fällt lediglich das wirk
lich störende Dedi versitate temporum statt De diversitate temporum 
S. 105 Anm. 181 ins Gewicht) hindern aber nicht, die anregende Unter
suchung als einen nützlichen Beitrag zu einem neuen System mittelalter
licher Verfassungsgeschichte anzusehen.

Leopold Auer, Wien


